
 
 

Satzung 
zur Änderung der 

Aufwandsentschädigungssatzung des Wasserverbandes Burg 
 
 
Auf der Grundlage des § 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 08. 02. 2011 (GVBl. LSA 
S. 125) und dem § 33 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO-LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt 
geändert durch § 20 Abs. 1 des Gesetzes vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14, 
18) hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Burg in ihrer Sitzung am 
30.05. 2011 die folgende Satzung zur Änderung der Aufwandsentschädigungssat-
zung des Wasserverbandes Burg beschlossen. 
 
 

Artikel 1 
 
Der § 1 wird um folgenden Abs. 4 erweitert: 
 

„(4) Der ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer erhält eine pauschalisier-
te Aufwandsentschädigung in Höhe von 300,00 EUR monatlich.“ 

 
 

Artikel 2 
 
Im § 2 Abs. 1 wird nach "Vorsitzende der Verbandsversammlung" angefügt: 
 

"und der ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer". 
 
 

Artikel 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft. 
 
 
 
Burg, den 13. Juli 2011 
        - Siegel - 
 
gez. von Holly 
Verbandsgeschäftsführer 


